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AUS DEM GEMEINDERAT
Kurzbericht der Gemeinderatssitzung vom 
26.07.2022 (vorbehaltlich der Protokollgenehmi-
gung durch den Gemeinderat

Bekanntgabe
Am Mittwoch, 06.07.2022 wurde der neue Spielplatz 
am Breiten Acker offiziell freigegeben. Für die Kinder 
stehen hier ein Klettergerüst mit Rutsche, sowie eine 
Slackline bereit. Eine Sitzgelegenheit wird noch be-

schafft und von Bürgern gespendet. 

Die Spielgeräte-Ersatzbeschaffung (Vorschlag: Boden-

trampolin) für den Spielplatz in der Röthelbergstraße 
in Altenplos erfolgt aus Kostengründen erst im nächs-

ten Haushaltsjahr. Es werden Mittel in den Haushalt 
2023 eingestellt.

Telefonanlage
Am 13. und 14.07.2022 wurde die neue Telefonan-

lage im Rathaus installiert. Die Rechnung liegt noch 
nicht vor.

Öffentliche Einweihung OGTS/Krippe mit Herbstfest 
des Trägers voraussichtlich am 09.10.2022

Fehldruck im Mitteilungsblatt Nr. 510 (Juli 2022) auf 

Seite 11: leider wurde beim Druck des Antrages die 
Darstellung der tatsächlichen Abstimmung überla-

gert. Das richtige Abstimmungsergebnis des TOP 6 g) 
vom 28.06.2022, lautete 4:11, damit wurde der An-

trag abgelehnt. 

Am Mittwoch, 17.08.2022 findet ab 19 Uhr in der Ver-
söhnungskirche ein Konzert im Rahmen des 72. Festi-
val junger Künstler Bayreuth statt.

Der Standort des Jugendpavillon wird erst im Herbst 

2022 entschieden. 

Mit Schreiben vom 22.07.2022 bedanken sich die 

Wasserkraftnutzer am Roten Main für die Unterstüt-

zung zum Erhalt der „kleinen Wasserkraft“.

Antrag der Fraktion „Bündnis 90/Die Grünen“

Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth beauftragt die Verwal-
tung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bay-

reuth weitere Einsparmöglichkeiten bei der Straßen-

beleuchtung in der gesamten Gemeinde zu prüfen 
und dem Gemeinderat zur Beratung und Abstimmung 
vorzulegen.“

Bauanträge, Bauvoranfragen und Freistellungen

Bauantrag für Fl.Nr. 410, Gem. Cottenbach (Neuen-

plos) auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Car-
port 

Es handelt sich um ein Bauvorhaben im Außenbereich 
§§35 Abs. 2 i. V. m. 35 Abs. 4 Nr. 2 BauGB. Das Haus 
ist jedoch als Ersatzneubau für einen abgebrochenen 
Bestand geplant. Ein entsprechender Antrag auf Vor-
bescheid wurde bereits positiv beschieden. 
Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Dem Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhau-

ses mit Carport auf der Fl.Nr. 410, Gem. Cottenbach 
wird das gemeindliche Einvernehmen erteilt.“
Bauantrag auf Errichtung von 2 Fertigteilgaragen au-

ßerhalb der Baugrenzen auf Fl. Nr. 298/1 Gem. Hei-
nersreuth (Fehringer Platz)
Hierfür wird eine Zustimmung zur Befreiung von der 
Festsetzung der Baugrenzen gem. §31 Abs. 2 BauGB 
benötigt. Die nachbarliche Zustimmung wurde ver-
weigert.

Beschluss mit  3  :  13  Stimmen, 
Einvernehmen nicht erteilt!
„Die Gemeinde Heinersreuth erteilt dem Antrag auf 
Errichtung von zwei Fertigteilgaragen außerhalb der 
Baugrenzen und der damit einhergehenden Befreiung 
von der diesbezüglichen Festsetzung des Bebauungs-

planes „Äußere Kulmbacher Straße, 2. Änderung“ ihr 
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Einvernehmen.“
Antrag auf Vorbescheid für die Errichtung eines Dop-

pelwohnhauses auf Fl.Nr. 261/2, Gem. Altenplos 
(Grüngraben)
Die Gemeinde Heinersreuth hat dem Eigentümer ge-

genüber schon mehrfach die folgende Rechtsauffas-

sung dargelegt: es handelt sich bei dem Grundstück 

mit der Fl.Nr. 261/2, Gem. Altenplos um ein Grund-

stück im Außenbereich. Zudem ist die Erschließung 
nicht gesichert. Dem Antrag auf Vorbescheid kann 
nach Auffassung der Verwaltung das gemeindliche 
Einvernehmen nicht erteilt werden.

Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth verweigert dem An-

trag auf Vorbescheid für die Errichtung eines Doppel-
wohnhauses auf der Fl.Nr. 261/2, Gem. Altenplos ihr 
Einvernehmen. Das Bauvorhaben liegt im Außenbe-

reich, zudem ist die Erschließung nicht gesichert.“
Bauantrag auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit 

Carport auf Fl.Nr. 34/2, Gem. Heinersreuth (hinter 
„Grüner Baum“)
Das Baugrundstück liegt im Innenbereich. Demnach 
richtet sich die Bebauung nach §34 BauGB, d.h. das 

Bauvorhaben muss sich nach Art und Maß der bau-

lichen Nutzung einpassen. Dies ist unzweifelhaft der 
Fall.

Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth erteilt dem Bauantrag 
auf Errichtung eines Einfamilienhauses mit Carport 
auf der Fl.Nr. 34/2, Gem. Heinersreuth ihr Einverneh-

men.“

Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan „Un-

tere Lerchenbühlstraße“
Als Ergebnis des ISEK-Prozesses, sowie der Klausurta-

gung des Gemeinderates im Oktober 2021 wird fol-
gendes Vorhaben angestrebt:

Die Gemeinde Heinersreuth stellt den Bebauungs-

plan „Untere Lerchenbühlstraße“ mit der Absicht auf, 
ein bestehendes und verdichtetes Wohnquartier in 
seiner städtebaulichen Kernfunktion zu erhalten und 
stabile Grundlagen für Nachverdichtung und Neuge-

staltung zu schaffen. Im Wohnquartier sollen Wohn-

einheiten zur Verfügung gestellt werden, die es auch 
sozial schwächeren bzw. besonderen Personengrup-

pen ermöglichen, sich trotz vorwiegend privatem 
Wohnungsbau in das Gemeindeleben zu integrieren 
bzw. aufgrund des demographischen Wandels in der 
Gemeinde zu verbleiben. Die Gemeinde möchte die 

Vielfalt der Wohnformen fördern und erhalten, seien 
es Studenten, junge Familien, Alleinerziehende oder 
u. a. ältere Menschen.

In der Sitzung vom 26.07.2022 erfolgt zunächst als 
erster Schritt der sogenannte Aufstellungsbeschluss 
mit groben Planungszügen. Es handelt sich dabei um 
eine wesentliche Selbstverwaltungsaufgabe, die die 

Gemeinde Heinersreuth als Trägerin der Planungsho-

heit wahrnimmt. Mit dem Aufstellungsbeschluss wird 
das im Baugesetzbuch vorgeschriebene Verfahren für 
den Erlass von Bauleitplänen eingeleitet. Im Laufe 
des Verfahrens werden dann nach entsprechender 

Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung weitere 
verbindliche Festsetzungen beraten und festgelegt.
Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth beschließt für die 
Fl.Nrn. 306/2, 306, 305/2, 305/3, 305/6, 305/7 und 
305/9, alle Gemarkung Heinersreuth die Aufstellung 
eines Bebauungsplanes „Untere Lerchenbühlstraße“ 
und beauftragt die Verwaltung mit der frühzeitigen 
Öffentlichkeitsbeteiligung und der Beteiligung der 
Träger der öffentlichen Belange nach §§ 3 Abs. 1 und 
4 Abs. 1 BauGB.“

Erlass einer Veränderungssperre nach §14 Abs. 1 
BauGB für den in Aufstellung befindlichen Bebau-

ungsplan „Untere Lerchenbühlstraße“
Um die gemeindliche Planung für den künftigen Plan-

bereich (Fl.Nrn. 306/2, 306, 305/2, 305/3, 305/6, 
305/7 und 305/9, alle Gemarkung Heinersreuth) des 
in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes „Untere 
Lerchenbühlstraße“ zu sichern, ist es notwendig eine 
Veränderungssperre gem. § 14 Abs. 1 BauGB zu er-
lassen.

Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth erlässt für den künfti-
gen Planbereich des in Aufstellung befindlichen Be-

bauungsplans „Untere Lerchenbühlstraße“ (Fl.Nrn. 
306/2, 306, 305/2, 305/3, 305/6, 305/7 und 305/9, 

alle Gemarkung Heinersreuth) eine Veränderungs-

sperre gem. § 14 Abs. 1 BauGB. Es wird festgelegt, 
dass 1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht 

durchgeführt oder bauliche Anlagen nicht beseitigt 
werden dürfen und 2. erhebliche oder wesentlich 

wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken 

und baulichen Anlagen, deren Veränderungen nicht 
genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtig 
sind, nicht vorgenommen werden dürfen.“
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Einbeziehungssatzung Nr. 2 für den Ortsteil Cotten-

bach – erneute Auslegung nach §4a Abs. 3 BauGB
Die überarbeitete Einbeziehungssatzung liegt vor, 
wurde im Bau- und Umweltausschuss beraten und 

soll nun erneut ausgelegt werden. Hierfür ist ein er-

neuter Billigungs- und Auslegungsbeschluss erforder-

lich.

Beschluss mit  15  :  1  Stimmen
„Der vorliegende Entwurf der Einbeziehungssat-
zung Nr. 2 für den Ortsteil Cottenbach mit Stand 
21.07.2022 wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauf-
tragt den Satzungsentwurf erneut auszulegen und die 
Öffentlichkeit, sowie die Träger der öffentlichen Be-

lange zu beteiligen.“

Sanierung Hochbehälter Wasserversorgung – Verga-

be

Für die Sanierung der beiden Hochbehälter wurde 

im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung mit 
Losen nach VOB/A insgesamt 6 Fachfirmen zur An-

gebotsabgabe aufgefordert. Drei Angebote gingen bis 
zur Submission am Donnerstag 13.07.2022 ein, wobei 
ein Angebot nicht berücksichtigt werden konnte. Das 
wirtschaftlichste Angebot für beide Hochbehälter gab 
die Firma Wilhelm Bauer aus Erbendorf wie folgt ab:
Hochbehälter Altenplos: 84.480,47€ brutto
Hochbehälter Heinersreuth: 85.799,39€ brutto
Gesamtauftrag:   170.279,86 € brutto
Die ermittelte Gesamtauftragssumme von 170.279,86 
€ liegt ca. 5 % über den Kostenberechnungen vom 
März 2022 mit rund 165.000 €. Im Haushaltsplan 
2022 wurden im Januar 100.000 € veranschlagt. 
Beschluss mit  16  :  0  Stimmen
„Die Gemeinde Heinersreuth vergibt die Sanierung 
der Hochbehälter in Altenplos und Heinersreuth für 
170.279,86 € brutto an die Firma Wilhelm Bauer aus 
Erbendorf. Haushaltsmittel befinden sich bei der 
HH-Stelle 815/9401 und 815/9402 (ausreichend De-

ckungsmittel für die Mehrkosten bei 630/9502 und 
630/9503).“

Anzeige


